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1. Einleitung 

Dieses Informationsblatt wurde verfasst, um häu-
fig gestellte Fragen an unseren Fachbereich be-
züglich Infrarotkabinen zu beantworten. Wir haben 
seit 1996 verschiedenste Infrarot-Wärmekabinen 
(kurz IR-Kabine1)) begutachtet. Es sei ausdrück-
lich betont, dass sich diese Gutachten aus-
schließlich auf die Strahlungssicherheit beziehen. 
Sie treffen keinerlei Aussagen über die Qualität 
der Strahler/Kabine und beurteilen nicht die medi-
zinische Wirksamkeit der Strahlung. Auch auf die 
Frage, „welche Strahler besser sind“, können wir 
keine Auskunft geben. Wir beschäftigen uns nur 
mit möglichen nachteiligen Wirkungen auf Auge 
und Haut. Wir dürfen auch keine spezifischen 
Informationen zu Gutachten an Dritte weiterge-
ben. Lassen Sie sich im Zweifelsfall eine Kopie 
des Gutachtens oder des Prüfberichtes vom An-
bieter oder Hersteller geben.   

Seit einigen Jahren werden IR-Kabinen vermehrt 
beworben. Es handelt sich dabei um Kabinen aus 
Holz, in denen mehrere „Wärmestrahler“ ange-
bracht sind.  

Das vorliegende Informationsblatt beantwortet 
folgende Fragen: 

• Was ist IR-Strahlung? 

• Wo wird IR-Strahlung im Gewebe aufge-
nommen? 

• Welche möglichen Gefahren sind mit der 
IR-Strahlung verbunden? 

 

2. Infrarotstrahlung 

Infrarotstrahlung wird im allgemeinen Sprach-
gebrauch auch als „Wärmestrahlung“ bezeichnet, 
da diese Strahlung beim Auftreffen auf die Haut 
eine Wärmeempfindung auslöst. Die IR-Strahlung 
ist eine natürliche Strahlung und begegnet uns im 
Alltag in den verschiedensten Formen: z.B. geben 
Sonne, Badezimmerstrahler oder Kachelofen IR-
Strahlung ab. Sie entsteht sobald ein Körper er-
wärmt wird, d.h. jeder warme/heiße Körper gibt 
mehr oder weniger IR-Strahlung ab.   

Physikalisch ist die IR-Strahlung als „elektromag-
netische Welle“ zu beschreiben und ist somit Teil 
des elektromagnetischen Spektrums. Wellen wer-
den durch die „Wellenlänge“ charakterisiert. 

 

                                                      
1)  IR … Abkürzung für „infrarot“ 

2.1 Wellenlänge 

Die Wellenlänge gibt den Abstand zwischen zwei 
Wellenbergen an – s. Abb. 1. Elektromagnetische 
Wellen können Wellenlängen von einigen Kilo-
meter oder auch nur von wenigen Billionstel Milli-
meter haben.  
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Abb. 1:  Definition der Wellenlänge   

Die sogenannten „optischen Strahlen“ werden 
gemäß internationaler Normen in die drei Berei-
che, ultraviolette-, sichtbare und infrarote Strah-
lung eingeteilt. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird die sicht-
bare Strahlung als „Licht“ bezeichnet. Die IR-
Strahlung wurde aufgrund unterschiedlicher Ein-
dringtiefen ins Gewebe noch weiter unterteilt in 
den IR-A, IR-B, und IR-C Bereich:  

IR-A 780 nm – 1400 nm 2) (nahes IR) 

IR-B 1400 nm – 3000 nm (mittleres IR) 

IR-C 3000 nm – 1 mm  (fernes IR) 

 

2.2 Eindringtiefe 

Die Eindringtiefe der Infrarotstrahlung wird haupt-
sächlich durch die Absorption des Wassers im 
Gewebe bestimmt. 

IR-A: Die Eindringtiefe in die Haut und ins Auge, 
ist im IR-A Bereich am größten, wobei die Strah-
lungsenergie über ein relativ großes Volumen 
aufgenommen wird3). Die vorderen Augenmedien 
und der Glaskörper des Auges sind soweit 
durchlässig, dass die Strahlung die Netzhaut er-
reicht. Bei 1400 nm erreicht nur mehr sehr wenig 
Strahlung die Netzhaut.  

IR-B: Infolge der erhöhten Absorption durch Was-
ser nimmt die Eindringtiefe dieser Strahlung mit 
zunehmender Wellenlänge drastisch ab und er-

                                                      
2)  nm … Abkürzung für „Nanometer“ (= 1 Billionstel Millimeter) 
3) IR-A Strahlung wird in der Medizin im Rahmen der 
Hyperthermie eingesetzt, wo unter kontrollierten Bedingungen 
die Körperkerntemperatur stark erhöht wird (künstliches 
Fieber). 
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reicht bei einer Wellenlänge von 3000 nm ein 
Minimum. IR-B Strahlung erreicht die Netzhaut 
des Auges nicht mehr.  

IR-C: Die Eindringtiefe bleibt über das gesamte 
Gebiet aufgrund der sehr starken Wasserabsorp-
tion weit unter 1 mm, d.h. die Strahlungsenergie 
wird bei Auge und Haut direkt an der Oberfläche 
aufgenommen. Die oftmals verwendete Bezeich-
nung „Tiefenwärme“ bei IR-C Strahlern ist daher 
vom biophysikalischen Standpunkt her nicht an-
gebracht. Tiefer liegende Hautschichten erwär-
men sich bzw. die Körperkerntemperatur erhöht 
sich nur über Wärmeleitung. 

 

3. Beschreibung der Strahler 

3.1 “Schwarzer Strahler” 

Ein erwärmter Körper gibt Strahlung nicht nur bei 
einer einzigen Wellenlänge sondern bei vielen 
verschiedenen Wellenlängen gleichzeitig ab. Die 
maximale Abstrahlung eines Körpers bei einer 
bestimmten Temperatur wird durch den so ge-
nannten idealen „schwarzen Strahler“ erreicht, 
wobei die Strahlungsleistung je Wellenlänge je-
doch unterschiedlich ist. Diese wellenlängenab-
hängige Abstrahlung lässt sich, wie Abb. 2 zeigt, 
in Form eines Diagramms übersichtlich darstellen.  

Abb. 2:  Spektren eines „schwarzen Strahlers“ mit 
verschiedenen Oberflächentemperaturen.  

 

Bei einer „Körpertemperatur“ von ca. 36 °C liegt 
das Maximum der Abstrahlung ungefähr bei einer 
Wellenlänge von 10 µm (IR-C Bereich). Je heißer 

ein Körper wird, desto mehr Leistung wird abge-
strahlt und desto mehr verschiebt sich das Maxi-
mum als auch die gesamte Verteilung in Richtung 
sichtbares Licht. So erscheint ein IR-A Strahler als 
rot glühend, da er bereits Anteile im roten Teil des 
sichtbaren Lichts hat (z.B. beginnt die Rotglut von 
Eisen bei etwa 800 – 900°C). 

Reale Körper stellen keinen idealen schwarzen 
Strahler dar, sondern weichen in der abgegebe-
nen Strahlung mehr oder weniger vom schwarzen 
Strahler ab. Zur Abschätzung der möglichen Ge-
fährdung durch IR-Strahlung reicht jedoch in ers-
ter Näherung die Annahme eines schwarzen 
Strahlers aus. 

 

3.2 Bestrahlungsstärke 

Die Bestrahlungsstärke gibt an, wie viel Strah-
lungsleistung pro Flächeneinheit auftrifft und wird 
daher in Watt pro Quadratmeter (W/m²) angege-
ben. Sie ist das Maß für die verwendeten Grenz-
werte. 

 

3.3 Strahlertypen 

Die Strahler haben verschiedene Bauarten, und 
geben je nach Oberflächentemperatur des Strah-

chiedene IR-Strahlung ab.  lers vers

Die Strahlerart hängt von der Oberflä-
chentemperatur ab und wird danach ein-
geteilt, in welchem IR-Bereich das Strah-
lungsmaximum sitzt. Das bedeutet nicht, 
dass sich die gesamte Strahlung auf die-
sen IR-Bereich beschränkt - s. Abb. 2. 
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1) Großflächige IR-C Strahler  
(Paneele): hierbei wird praktisch die 
ganze Wand warm, wobei die Oberflä-
chentemperaturen meist nur ca. 50 °C 
beträgt. Die abgegebene Strahlung liegt 
daher im fernen IR-Bereich, die notwen-
dige Bestrahlungsstärke am Körper 
kommt durch die Größe der Paneele zu-
stande. Die Bestrahlungsstärke ist trotz-
dem meistens geringer als bei anderen 
IR-C Strahlern. Das Bestrahlungsfeld ist 
normalerweise homogener als bei kleine-
ren Strahlern, so genannte „Hot-Spots“ 4) 
sind ausgeschlossen. 

2) IR-C Strahler: haben eine Oberflächentempe-
ratur von ca. 300 °C. Bei dieser Temperatur 
handelt es sich nicht mehr um absolut reine IR-C 
Strahlung – etwa 3 % der Strahlungsleistung lie-
                                                      
4) Hot-Spots sind Punkte im Raum mit erhöhter 
Bestrahlungsstärke 
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gen im IR-B Bereich. Hinter den eigentlichen 
Strahlern sind häufig Reflektoren angebracht, 
wodurch sich eine eher nach vorne gerichtete 
Abstrahlcharakteristik ergibt. 

3) IR-A und IR-B Strahler: IR-B Strahler arbeiten 
im mittleren Temperaturbereich, wohingegen IR-A 
Strahler Temperaturen bis zu 2000 °C aufweisen. 
IR-A und IR-B Strahler bestehen im Kern aus 
glühenden Wolfram-Wendeln nach dem Prinzip 
von Halogenlampen und sind häufig mit einem 
optischen Filter zur Unterdrückung des sichtbaren 
Anteils ausgestattet. Sie können als eine Weiter-
entwicklung von Rotlicht-Glühbirnen betrachtet 
werden, die schon lange im Haushaltsbereich als 
Wärmelampe (besonders zur Kopfbestrahlung) 
eingesetzt werden.  

Ob es sich um Halogenlampen im nahen IR-Be-
reich (IR-A und IR-B) oder um IR-C Strahler han-
delt, lässt sich optisch leicht feststellen, da erstere 
generell so hohe Temperaturen haben müssen, 
dass der Strahler glüht, und deshalb auch einen 
sichtbaren roten Anteil liefern, letztere jedoch kein 
sichtbares Licht emittieren, also „dunkel“ sind. 
Dies kann daher als Hilfestellung zur schnellen 
Identifizierung dienen.  

Um sich als Konsument ein Bild machen zu kön-
nen, sollte man – um Missverständnisse zu ver-
meiden - vom Hersteller ein Diagramm der spekt-
ralen Leistungsverteilung des Strahlers verlangen. 

Es sei hier jedoch nochmals betont, dass wir 
keine Stellungnahme abgeben, welcher der 
Strahlertypen besser ist, um eine gewünschte 
Wirkung zu erzielen.  

 

4. Grenzwerte und mögliche 
Gefahren 

Absorbierte IR-Strahlung führt zu einer Tempera-
turerhöhung des Gewebes. Liegt diese Tempera-
tur über einem gewissen Niveau, können schädli-
che Wirkungen auftreten, wobei auch die Dauer 
der Temperaturerhöhung eine Rolle spielt.  

 

4.1 Auge  

Je nach Wellenlänge können verschiedene Teile 
des Auges gefährdet sein. IR-A Strahlung dringt 
bis an die Netzhaut vor und kann bei entspre-
chender Temperaturerhöhung eine permanente 
Schädigungen der Netzhaut hervorrufen. Die Be-
strahlungsstärke von IR-A Strahlern liegt jedoch 

weit unter dem ICNIRP5) Grenzwert [1], eine 
thermische Schädigung der Netzhaut ist daher 
auch bei langem Starren in die Quelle nicht mög-
lich. Aussagen wie „durch IR-A Strahler kann es 
zu Netzhautablösungen kommen“, sind daher 
falsch und wurden leider auch von Konsumenten-
schutzzeitschriften, offensichtlich ohne ausrei-
chende Recherche, übernommen [2].   

Mit zunehmender Wellenlänge wird mehr und 
mehr Leistung bereits in der Linse absorbiert, was 
zu einer entsprechenden Temperaturerhöhung 
führen kann, die die Eintrübung der Linse (grauer 
Star) oder der Hornhaut zur Folge hat. Bezüglich 
Hornhaut ist jedoch anzumerken, dass eine Ein-
trübung nur bei extrem hohen Bestrahlungsstär-
ken möglich ist, die durch IR-Strahler nicht er-
zeugt werden können. Bei längeren Bestrah-
lungsdauern ist man durch den Tränenfilm und die 
Schmerzreaktion geschützt.  

Der Grenzwert wird daher hauptsächlich auf die 
Entstehung des grauen Stars bezogen, wobei vor 
allem eine immer wiederkehrende Bestrahlung 
besonderen Einfluss hat. Es sei betont, dass die 
Entstehung des grauen Stars eine normale Al-
terserscheinung ist, und das Auftreten durch Um-
welteinflüsse wie UV- oder eben IR-A und IR-B 
Strahlung beschleunigt werden kann.  

Für Bestrahlungsdauern über 15 Minuten bleibt 
der Grenzwert konstant (100 W/m2), d.h. man 
kann sich dieser Strahlung beliebig lange aus-
setzen, wenn die Bestrahlungsstärke 100 W/m2 
nicht überschreitet. Eine Bestrahlungsstärke von 
100 W/m2 ist als Wärme spürbar, verglichen mit 
dem Infrarotanteil der Sonnenstrahlung zu Mittag 
in südlichen Breiten (ca. 500 W/m2) ist sie jedoch 
relativ gering.  

Für eine Grenzwertanalyse ist auch die Zeitab-
hängigkeit des Grenzwertes zu berücksichtigen. 
In den vorgesehenen Sitz/Liegepositionen wird 
der Grenzwert von 100 W/m2 für Langzeitbe-
strahlung üblicherweise nicht überschritten. Die 
Bestrahlungsstärke kann jedoch höher werden, 
wenn man sich dem Strahler nähert, z.B. beim 
Bücken, um etwas vom Boden aufzuheben. Hier-
bei muss aber berücksichtigt werden, dass man 
sich in dieser Position vergleichsweise für nur 
kurze Zeit befindet und in den Strahler blicken 
kann. (Der Grenzwert für eine 1-minütige Be-
strahlung beträgt z.B. 835 W/m2). In den meisten 
von uns untersuchten IR-C Kabinen ist der Au-
gen-Grenzwert bei Benützung in normaler Sitz-
position nicht überschritten. Bei IR-B und IR-A 
Strahlern kann hingegen der Grenzwert gemäß 
                                                      
5) ICNIRP … Abkürzung für „International Commission on Non-
Ionising Radiation Protection“. 
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Norm, je nach Abstand zum Strahler auch in nor-
malen Sitzpositionen überschritten werden, und 
es wäre für solche Kabinen daher Augenschutz zu 
empfehlen. (Hierfür wären z.B. relativ kosten-
günstige Schweißerschutzbrillen ausreichend). 
Um das Risiko nicht überzubewerten, soll hervor-
gehoben werden, dass die Bestrahlungsstärke in 
üblichen IR-A oder IR-B Wärmekabinen nicht 
höher ist als vor einem offenen Kamin, am La-
gerfeuer oder beim Grillen vor der Holzkohlenglut.  

 

4.2 Hautverbrennung 

Der ICNIRP Grenzwert bezüglich Verbrennung 
der Haut ist zeitabhängig und nur für eine Be-
strahlungsdauer von bis zu 10 s definiert6) (er be-
trägt 3550 W/m2 für 10 s). Für längere Bestrah-
lungsdauern existiert kein Grenzwert, da sich vor 
einer Verbrennung normalerweise ein starker 
Schmerz einstellt. Man geht davon aus, dass sich 
eine bestrahlte Person bei einer Schmerzempfin-
dung innerhalb von 10 s aus dem Gefahrenbe-
reich begibt. Nur wenn die Bestrahlung so hoch 
ist, dass man nicht genügend Reaktionszeit hat, 
um sich aus dem Strahlungsfeld zu entfernen, 
kann eine Verbrennung eintreten (z.B. bei Laser-
bestrahlung). Der Grenzwert für Bestrahlungs-
dauern bis zu 10 Sekunden wird in üblichen Wär-
mekabinen nicht überschritten. In manchen IR-
Kabinen können jedoch bei etwas längeren Be-
strahlungsdauern und bei entsprechend kurzen 
Abständen zu den Strahlern  Bestrahlungswerte 
auftreten, die man als unangenehm empfindet 
und die sogar nach einer gewissen Zeit eine 
leichte Schmerzempfindung auslösen - sodass 
man z.B. das Knie vom Strahler wegbewegt (bei 
Strahlern im Kniebereich neben der Tür) oder sich 
etwas vom Rückenstrahler wegsetzt. Bei redu-
zierter oder fehlender Schmerzempfindung, wie 
sie z.B. bei Alkoholisierung, Drogeneinfluss oder 
nach Einnahme mancher Medikamente beo-
bachtet wird, kann es zu Verbrennungen kommen 
(insbesondere, wenn man in der Kabine ein-
schläft).  

 

Es wird auch anekdotisch von Einzelfällen be-
richtet, bei denen durch starkes Abreiben der 
Haut zwecks Durchblutungsförderung kurz vor 
Benutzung der Wärmekabine die Haut gegenüber 
einer Verbrennung stärker anfällig war als dies 
normalerweise der Fall ist. Von dieser Praxis und 
auch von der Verwendung durchblutungsfördern-
der Mittel ist daher abzuraten. 

                                                      
6) Die ICNIRP Grenzwerte decken Verbrennungen der Haut 
durch Berührung nicht ab. 

4.3   Beschränkung der ICNIRP Grenzwerte  
auf 3000 nm 

Die zurzeit angegebenen ICNIRP Grenzwerte 
sind auf Wellenlängen bis 3000 nm beschränkt, 
da Strahler angenommen wurden, deren Strah-
lung großteils Wellenlängen unter 3000 nm auf-
weisen. In diesen Grenzwerten ist jedoch ein Si-
cherheitsfaktor eingebaut, der die Reststrahlung 
im IR-C Gebiet berücksichtigt. 

Im Fall reiner IR-C Strahler, die den Großteil der 
Strahlung im Wellenlängenbereich über 3000 nm 
emittieren, ist zu empfehlen, den Grenzwert für 
die Haut auch auf das IR-C Gebiet anzuwenden, 
da der IR-C Anteil ansonsten praktisch unbe-
schränkt wäre.   

  

4.4 Erythema ab Igne (EAI) 

Mit Erythema ab Igne, (dt. Hitzemelanose), wird 
eine durch chronisch erhöhte Hauttemperatur 
hervorgerufene Hautveränderung bezeichnet. 
Diese Veränderung erscheint als rot-bräunliche, 
netzartige Pigmentveränderung – s. Abb. 3.  

Es gibt leider noch keine quantitativen Untersu-
chungen zur Entstehung von EAI und es gibt da-
her auch noch keine Grenzwerte. Vorstudien 
deuten aber darauf hin, dass die Entstehung von 
EAI durch regelmäßige Verwendung von IR-Wär-
mekabinen, besonders bei Hot-Spots, nicht aus-
geschlossen werden kann. Der Grenzwert für 
Hautverbrennungen innerhalb von 10 s ist dafür 
nicht anwendbar, d.h. auch bei Bestrahlungswer-
ten unterhalb dieses Grenzwertes kann EAI ent-
stehen.  

Das EAI entwickelt sich eher selten, und wenn 
dann nur nach regelmäßiger Verwendung von 
Wärmeflaschen oder Heizkissen mit relativ hoher 
Temperatur und bei direkter Berührung mit der 
Haut.   

EAI an sich ist keine ernsthafte Schädigung der 
Haut, sie ist eher eine kosmetische Veränderung, 
die dennoch verhindert werden sollte. Im Extrem-
fall einer starken Hitzemelanose kann die Haut 
anfälliger für die Entstehung von Hautkrebs sein, 
welcher z.B. durch die UV Strahlung der Sonne 
oder durch chemische Wirkstoffe ausgelöst wird 
[3, 4]. 

Wenn Sitzpositionen eingenommen werden, die 
zu einer starken lokalen Erhitzung der Haut füh-
ren, empfiehlt sich eine Beobachtung der Haut. 
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Abb. 3:  

Entwicklung einer 
Hautrötung nach 15-
minütiger Bestrahlung 
mit einem handels-
üblichen IR-C Strahler 
ohne Auslösung eines 
Hitzeschmerzes. (Mit 
freundlicher Ge-
nehmigung von Prof. 
H. Meffert, Charité 
Berlin).  

a) am Ende der 
    Bestrahlung  

b) 30 min nach Ende 
    d. Bestr. 

c) 1½ Std. nach Ende  
    d. Bestr. 

 

 

 

 

 

Eine gewisse Hautrötung bei Anwendung einer 
Wärmekabine ist als normal zu bezeichnen, sie 
sollte aber innerhalb einer halben Stunde bis 
maximal einer Stunde nach Beendigung der 
Bestrahlung vergehen. Eine Hautrötung, 
besonders eine netzartige, welche nach der 
Bestrahlung für länger als eine Stunde besteht, ist 
ein erstes Anzeichen für das Potential einer EAI-
Entwicklung. In diesem Fall sollte man die Kabine 
solange nicht nutzen, bis sich die Rötung 
zurückgebildet hat. Bei weiterem Bestehen der 
Rötung sollte ein Arzt aufgesucht werden. Wird 
die Bestrahlung trotz Ausbildung von netzartigen 
Hautrötungen regelmäßig weiter betrieben, kann 
sich die Hautstruktur im Sinne der Ausbildung 
einer Hitzemelanose permanent verändern. 

Die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung einer 
Hitzemelanose kann nach Meinung der Autoren 
bei normaler und vernünftiger Verwendung der 
Wärmekabine als relativ gering eingestuft werden. 
Es ist bisher noch kein Fall bekannt, bei dem EAI 
durch Benutzung einer IR-Wärmekabine entstan-
den ist.  

 

4.4.1   Wirkt erhöhte Hauttemperatur Ko-
Karzinogen? 

Eine direkte DNA Schädigung durch IR-Strahlung 
ist nicht möglich, da die Strahlenenergie zu nied-

rig ist. Auch das Risiko für eine DNA Schädigung 
durch erhöhte Zelltemperatur kann bei gesunden 
Zellen als vernachlässigbar bezeichnet werden. 
Jedoch gibt es Anzeichen dafür, dass eine er-
höhte Hauttemperatur die Reparatur der Hautzel-
len von anderweitig induzierten DNA Schäden 
beeinträchtigen kann [5]. Sollte die Zelle schon 
durch andere Einwirkungen, wie z.B. durch UV 
Strahlung, DNA Schäden erlitten haben, kann 
eine zusätzliche Hauttemperaturerhöhung in der 
Reparaturphase das Hautkrebsrisiko im Vergleich 
zur Situation bei normaler Hauttemperatur erhö-
hen, was als „ko-karzinogene Wirkung“ bezeich-
net wird.  

a) 

b) 

Es sei betont, dass dies nicht spezifisch für IR-
Kabinen gilt, sondern generell die Erhöhung der 
Hauttemperatur betrifft, wie sie auch bei konventi-
onellen Saunas oder bei heißen Bädern auftritt. 
Die Warnung betrifft somit generell eine Hauter-
wärmung nach Sonnenbädern und nach Benut-
zung von Solarien.  

c) 

 

4.5 IR-Kabinen für Therapiezwecke  

An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, 
dass für bestimmte Krankheitsformen eine 
Sitzung in einer IR-Kabine sogar einen negativen 
Effekt haben kann! Die Eignung von IR-Kabinen 
für medizinisch therapeutische Zwecke kann nur 
von einem Arzt beurteilt werden! 

 

5. Schlussfolgerungen 

Der Grenzwert für die Haut ist nur für Verbren-
nungen, die innerhalb von 10 s eintreten würden, 
anzuwenden. Bei längeren Bestrahlungsdauern 
schützt normalerweise der Hitzeschmerz, der 
auftritt, bevor es zur Verbrennung kommt. Wär-
mekabinen sollten nach Drogen- und Alkoholkon-
sum oder nach Einnahme mancher Medikamente 
nicht benutzt werden.  

Die Entstehung von Hitzemelanosen (EAI) kann 
besonders bei Strahlern mit Hot-Spots nach heu-
tigem Wissensstand nicht vollkommen ausge-
schlossen werden - das entsprechende Risiko 
wird aber als gering eingeschätzt.   

Wegen der möglichen Beeinträchtigung der DNA 
Reparatur sollte keine Hauttemperaturerhöhung in 
den Stunden nach einem Sonnenbad oder einem 
Solariumbesuch erfolgen.  
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